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Bonn (GTAI) – Sansibar hat zum 1.11.2016 ein „Pre-Export Verification of Conformity to Standards-

Programm“ (PVoC) gestartet, mit dem sichergestellt werden soll, dass die vom Programm umfassten Waren bei 

der Einfuhr den in Sansibar geltenden Standards entsprechen. Betroffen sind solche Waren, die die öffentliche 

Gesundheit/Sicherheit sowie die Umwelt gefährden können. Hierzu zählen u.a. Lebensmittel und verwandte 

Produkte, Softdrinks und Wasser in Flaschen, Baumaterialien, Elektrische und elektronische Produkte, Maschi

nen, Chemische Produkte und Spielzeug. Detaillierte Angaben zu betroffenen Waren (mit Angabe der HS-Codes) 

sind den Internetseiten der beauftragten Prüfgesellschaften zu entnehmen.

Der Nachweis über die Einhaltung des Standards erfolgt durch ein Konformitätszeugnis (Certificate of Confor

mity - CoC), dass von beauftragten Prüfgesellschaften bereits im Exportland ausgestellt wird.

Nach einer mehrmonatigen Einführungsphase ist die Vorlage eines Konformitätsnachweises seit 15.3.2017 ver

pflichtend. Eingehende Sendungen ohne entsprechendes CoC werden mit einer 15%igen Strafgebühr (Bemes

sungsgrundlage: CIF-Preis der Ware) belegt. Außerdem werden die Waren einer „Destination Inspection“ unter

zogen. Waren, die im Rahmen dieser Untersuchung nicht den geforderten Standards entsprechen, sind wieder 

auszuführen oder zu vernichten. Dabei anfallende Kosten gehen zu Lasten des Eigentümers.

Mit der Durchführung der PVoC wurden die Prüfgesellschaften Bureau Veritas und SGS beauftragt. Auf den In

ternetseiten der beiden Gesellschaften sind Merkblätter zum Verfahren zu finden.

• Bureau Veritas

• SGS

Vom PVoC ausgenommen sind Kraftfahrzeuge, persönliche Gegenstände (Reiseverkehr, Umzug), Waren, die zu 

humanitären Zwecken eingeführt werden, Waren mit Ursprung in Ländern der Ostafrikanischen Gemeinschaft 

(EAC – Kenia, Tansania, Uganda, Burundi, Ruanda) mit entsprechender Zertifizierung der dortigen Standardisie

rungsbehörden sowie alle Sendungen mit einem FOB-Wert von 1.000 USD und weniger.

Für die Warenprüfung durch die o.a. Gesellschaften wird der Ausführer mit Kosten belastet. Diese liegen zwi

schen 0,25 und 0,53% des FOB-Wertes der einzuführenden Waren, bei einer Mindestgebühr von 250 USD und ei

ner Höchstgebühr von 3.000 USD je Sendung. Einzelheiten hierzu sind in den Merkblättern der Prüfgesellschaf

ten enthalten.

Zuständig für die Erstellung/Umsetzung der Standards ist das Zansibar Bureau of Standards (ZBS ). Informa

tionen zum PVoC-Programm sind auch auf der  Internetseite des ZBS  zu finden.
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https://verigates.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/verigates/local/en/home/newsroom/latest-news/zanzibar_implementation+of+pvoc+programme_en
https://verigates.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/verigates/local/en/home/newsroom/latest-news/zanzibar_implementation+of+pvoc+programme_en
http://www.sgs.com/en/public-sector/product-conformity-assessment-pca/zanzibar-pvoc-product-conformity-assessment-pca-services
http://www.sgs.com/en/public-sector/product-conformity-assessment-pca/zanzibar-pvoc-product-conformity-assessment-pca-services
http://zbs.go.tz/
http://zbs.go.tz/
http://zbs.go.tz/inspection.php
http://zbs.go.tz/inspection.php
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/welcome.html
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/welcome.html
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